
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 

1. Geltungsbereich: 
1.1. Der Auftragnehmer arbeitet nur zu den vorliegenden 

Geschäftsbedingungen 
 
2. Kostenvoranschläge: 
2.1. Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen 

erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit 
übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung 
Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, so 
wird der Auftragnehmer den Auftraggeber davon 
unverzüglich verständigen. Handelt es sich um 
unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine 
gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können 
diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. 

2.2. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können 
Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen 
Preisen in Rechnung gestellt werden. 

2.3. Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein für den 
Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben, 
wenn aufgrund dieses Kostenvoranschlages ein Auftrag 
erteilt wird. 

2.4. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige 
Unterlagen, wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen 
und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede 
Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, 
Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des 
auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung. Unser Vertragspartner 
verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus 
der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten 
gegenüber. 

 
3. Angebote: 
3.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit 

Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns 
als geschlossen. 

3.2. Die Annahme eines Angebotes ist nur hinsichtlich der 
gesamten angebotenen Leistung möglich. 

 
4. Preise: 
4.1. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher 

Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher 
Abschlüsse oder andere zur Leistungserstellung notwendige 
Kosten, wie jene für Material, Energie, Transport, 
Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir 
berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 

4.2. Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anderes 
ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu 
verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche 
Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. Wird gegen 
unsere Rechnung binnen 2 Wochen kein begründeter 
Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie jedenfalls als 
genehmigt. 

4.3. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen 
vorzunehmen, sofern die Leistungen in Teilen erbracht 
werden. 

 
5. Zahlungsbedingungen: 
5.1. Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere 

Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der 
Ware/Erbringung der Leistung zu bezahlen. Ein Skontoabzug 
wird nur im Rahmen und aufgrund entsprechender 
Vereinbarung anerkannt. Wird in diesem Fall eine 
Teilzahlung nicht innerhalb der für einen Skontoabzug 
vereinbarten Zahlungsfrist erbracht, ist der Skontoanspruch 

nicht nur hinsichtlich dieser Teilzahlung, sondern auch 
hinsichtlich aller bereits geleisteten oder erst später zu 
erbringenden Zahlungen verloren. Im Falle des 
Zahlungsverzuges auch nur mit einer Teilzahlung entfällt der 
Skontoabzug jedenfalls auch zur Gänze. 

 
6. Verzugszinsen: 
6.1. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des 

Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
der Höhe von 10 % über den Basiszinssatz jährlich zu 
verrechnen. Hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz 
nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

 
7. Mahn- und Inkassospesen: 
7.1. Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des 

Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug die 
uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im 
Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, 
wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der 
Beiziehung eines Inkassobüros, die uns dadurch 
entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der 
Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung 
des BMWA überschreiten zu ersetzen. Sofern wir das 
Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, 
pro erfolgter Mahnung einen Betrag von EUR 12,-, sowie für 
die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen 
pro Halbjahr einen Betrag von EUR 5,- jeweils zu bezahlen. 
Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere 
auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge 
Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen 
Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom 
Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen. 

 
8. Transport und Gefahrtragung: 
8.1. Unsere Verkaufpreise beinhalten nicht die Kosten für 

Zustellung, Montage oder Aufstellung. Diese Leistungen 
werden aber von uns auf Wunsch gegen gesonderte Zahlung 
erbracht. 

8.2. Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die 
Kosten und das Risiko des Transportes bei Lieferungen 
unser Vertragspartner. 

8.3. Befindet sich der Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir 
berechtigt, entweder die Ware bei uns einzulagern, wofür wir 
eine Lagergebühr von EUR 20,- pro angefallenen 
Kalendertag in Rechnung stellen und gleichzeitig auf 
Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die 
Ware anderwärtig zu verwerten; diesfalls gilt überdies eine 
Konventionalstrafe von 20 % des Rechnungsbetrages als 
vereinbart. 

 
9. Eigentumsvorbehalt: 
9.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 

Eigentum. 
9.2. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur 

dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich 
erklärt wird. 

9.3. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese 
rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der 
Firma und der genauen Anschrift des Käufers bekannt 
gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im 
Falle unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung schon 
jetzt als an uns abgetreten und sind jederzeit befugt, den 
Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen. 
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10. Erfüllungsort: 
10.1. Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die 

Gegenleistung der Sitz der Firma easy2clean 
Oberflächenoptimierung e.U., Währinger Straße 71/15, 1180 
Wien, soweit im Einzelnen keine andere Vereinbarung 
getroffen worden ist. 

 
11. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug: 
11.1. Vorgesehene Liefer- und Fertigstellungstermine sind für den 

Auftragnehmer dann verbindlich, wenn deren Einhaltung 
zugesagt worden ist. 

11.2. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die 
Ausführung selbst verzögert und wurde die Verzögerung 
nicht durch Umstände bewirkt, die vom Auftragnehmer zu 
vertreten sind, werden auch die verbindlich vereinbarten 
Termine und Fristen einschließlich der „garantierten“ oder 
„fix“ zugesagten entsprechend hinausgeschoben. Die durch 
Verzögerungen auflaufenden Mehrkosten sind vom 
Auftraggeber zu tragen, wenn die Umstände, die 
Verzögerungen bewirkt haben, nicht vom Auftragnehmer zu 
vertreten sind. 

11.3. Beseitigt der Auftraggeber die Umstände, die die 
Verzögerung gemäß 11.2 verursacht haben nicht innerhalb 
einer ihm von Auftragnehmer angemessenen gesetzten Frist, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, über die von ihm zur 
Leistungsausführung bereits beigeschafften Materialien und 
Geräte anderweitig zu verfügen; im Falle der Fortsetzung der 
Leistungsausführung verlängern sich dann alle Fristen und 
Termine auch um den Zeitraum, den die Nachschaffung 
dieser anderweitig verwendeten Geräte und Materialien 
erfordert. 

11.4. Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der 
Auftraggeber jedenfalls zu akzeptieren, ohne, dass ihm 
Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

 
12. Leistungsänderungen: 
12.1. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen 

unserer Leistungsverpflichtung hat der Auftraggeber zu 
tolerieren. 

 
13. Gewährleistung: 
13.1. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Übergabe an bzw. mit 

Übernahme durch den Auftraggeber bzw. im Falle deren 
Unterbleibens spätestens bei Rechnungslegung. Sollte der 
Auftraggeber jedoch bereits vor Übergabe bzw. Übernahme 
der erbrachten Leistung diese in Verwendung nehmen, so 
beginnt die Gewährleistungsfrist bereits ab diesem Zeitpunkt. 

13.2. Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen 
das Recht auf Wandlung zusteht, behalten wir uns vor, den 
Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch 
Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. 

13.3. Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel 
zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 

13.4. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu 
untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von sieben Tagen nach 
Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des 
Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. Verdeckte 
Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. 
Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so 
gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen, 
einschließlich von Mangelfolgeschäden, sowie das Recht auf 
Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen 
Fällen ausgeschlossen. 

13.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 6 
Monate und für unbewegliche 2 Jahre ab Lieferung/Leistung. 

 

14. Schadenersatz: 
14.1. Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit 

sind ausgeschlossen; dies gilt nicht für Personenschäden. 
Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger, jedenfalls in 3 Jahren nach 
Erbringung der Leistung und/oder Lieferung. 

14.2. Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns 
vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 

 
15. Produkthaftung: 
15.1. Allfällige Regressforderungen, die Vertragpartner oder Dritte 

aus dem Titel „Produkthaftung“ im Sinne des 
Produkthaftungsgesetzes gegen uns richten, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist 
nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und 
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

 
16. Aufrechnung: 
16.1. Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit 

Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist 
ausgeschlossen. 

 
17. Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsverbote: 
17.1. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur 

Zurückbehaltung des gesamten, sondern lediglich eines den 
3-fachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme 
der Mangelbehebung entsprechenden Teiles des 
Rechnungsbetrages. 

 
18. Formvorschriften: 
18.1. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, 

Ergänzungen, Nebenabrechnungen usw. bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift 
oder der sicheren elektronischen Signatur. 

 
19. Rechtwahl: 
19.1. Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit 

des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die 
Vertragssprache ist deutsch. 

 
20. Gerichtsstandvereinbarung: 
20.1. Zu Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden 

Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich 
zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das 
Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Vertragspartners zu klagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
easy2clean Oberflächenoptimierung e.U. 

Währinger Straße 71/15, 1180 Wien; Schmiedweg 5, 4643 Pettenbach 
FN 309634w, HG Wien, UID-Nr.: ATU64335428, DGNR 401820773 

Sparkasse OÖ, IBAN: AT702032020201014353, BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX 
Tel.: +43 664 4260064, Fax: +43 1 2533033 1946, e-Mail: office@easy2clean.at, Internet: www.easy2clean.at




